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1. KOM-Mitteilung ‘Eine modernisierte 
Kohäsionspolitik: die Halbzeitüberprüfung‘

✓Am 1. April 2025 als Kommissionsvorschlag vorgestellt

✓Änderung der Dachverordnung (EU) 2021/1058 

✓Neue Spezifische Ziele – neue Förderthemen

✓Neue Flexibilitäten, um auf neue Prioritäten zu reagieren und 

Programmumsetzung zu beschleunigen



1. KOM-Mitteilung ‘Eine modernisierte 
Kohäsionspolitik: die Halbzeitüberprüfung‘

Neue Spezifische Ziele

1. SZ 1.7 Stärkung der industriellen Kapazitäten zur Förderung von 

Doppelnutzung und Verteidigungsfähigkeiten

2. SZ 2.5 Förderung des Zugangs zu Wasser und einer nachhaltigen 

Wasserbewirtschaftung und Wasserresilienz

3. SZ 2.11 Förderung des Zugangs zu erschwinglichem Wohnraum und damit 

zusammenhängende Reformen

4. SZ 2.12 Förderung von Energieverbindungsleitungen und der damit verbundenen 

Übertragungsinfrastruktur sowie Aufbau der Ladeinfrastruktur

5. SZ 4.7 / 5.3 Förderung der integrierten territorialen Entwicklung durch Zugang zu 

erschwinglichem Wohnungsbau und die Ausarbeitung damit 

zusammenhängender Reformen in allen Arten von Gebieten



1. KOM-Mitteilung ‘Eine modernisierte 
Kohäsionspolitik: die Halbzeitüberprüfung‘

SZ 1.7 - Stärkung der industriellen Kapazitäten zur Förderung von 
Doppelnutzung und Verteidigungsfähigkeiten

1. Operationen, die zu den vorrangigen militärischen Mobilitätskorridoren der EU beitragen (Anhang II der vom Rat 

am 18. März 2025 angenommenen militärischen Anforderungen für die militärische Mobilität innerhalb und außerhalb 

der EU)

2. Marktnahe F&E&I (TRL 4-9) für militärische sowie „Dual-Use“-Produkte und -Dienstleistungen (z.B. neue Software 

und IT-Ausrüstung, neue Produktionsmethoden) 

3. Produktive Investitionen in industrielle Kapazitäten (z.B. Anlagen, Gebäude, Digitalisierung, spezialisierte 

Unternehmensdienstleistungen) zur Herstellung von militärischen und Dual-Use-Produkten und -Dienstleistungen 

(z.B. Fahrzeuge, Drohnen, Kommunikations- und Datenverarbeitungsausrüstung, Wartungs- und Logistikzentren für 

militärische Ausrüstung) 

4. Nicht förderfähige Investitionen: Kauf von militärischem Gerät, d.h. direkte Verteidigungsausgaben 

5. Förderfähige Unternehmen: KMU, Midcaps, Großunternehmen durch Zuschüsse und Finanzinstrumente 



1. KOM-Mitteilung ‘Eine modernisierte 
Kohäsionspolitik: die Halbzeitüberprüfung‘

Flexibilitäten (I.)

• Unterstützung neuer spezifischer Ziele (SZ):

➢ Die neuen SZ müssen, wie dies bereits bei STEP der Fall war, im Rahmen neuer, eigenständiger 

Prioritäten programmiert werden

• STEP: 

➢ derzeitige Beschränkung von höchstens 20% der ursprünglichen nationalen EFRE-Zuweisung                        

wird gestrichen

➢ einmalige außerordentliche Vorfinanzierung in Höhe von 30% - der Stichtag für die 

Einreichung einer Programmänderung wird vom 31. März 2025 bis zum 31. Dezember 2025  

verlängert



1. KOM-Mitteilung ‘Eine modernisierte 
Kohäsionspolitik: die Halbzeitüberprüfung‘

Flexibilitäten (II.)

• Unterstützung von Reformen:

➢ Im Rahmen der spezifischen Ziele des EFRE können auch Tätigkeiten unterstützt werden, die zur 
Durchführung von Reformen beitragen

➢ Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung von Reformen, auch wenn diese Kosten nicht 
unmittelbar mit der Durchführung von Investitionen zusammenhängen, sind förderfähig

• Flexibilität zur thematischen Konzentration:

➢ Die für die neuen spezifischen Ziele vorgesehenen Beträge können entweder auf die für das PZ 1 
oder das PZ 2 erforderlichen oder auf die beiden aufgeteilten Beträge angerechnet werden. 
Klimaanforderungen (30%) bleiben aber erhalten 



1. KOM-Mitteilung ‘Eine modernisierte 
Kohäsionspolitik: die Halbzeitüberprüfung‘

Flexibilitäten (III.)

• Unterstützung für Großunternehmen in allen Regionen der EU:

➢ Im Rahmen von STEP-Prioritäten

➢ Für wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse (IPCEI),                                                   

die von der Kommission genehmigt wurden 

➢ wenn die Förderung die industrielle Anpassung im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung 

von Produktionsprozessen und Produkten erleichtert (z.B. Automobilindustrie)

ABER: geltende Vorschriften über staatliche Beihilfen müssen immer beachtet werden! 



1. KOM-Mitteilung ‘Eine modernisierte 
Kohäsionspolitik: die Halbzeitüberprüfung‘

Flexibilitäten (IV.)

• Zusätzliche Vorfinanzierung:

Programme erhalten zusätzlich 4,5% ihrer gesamten EFRE-Mittel als einmalige Vorfinanzierung

wenn beide folgende Bedingungen erfüllt sind:

➢ mindestens 15% der EFRE-Mittel einer oder mehreren spezifischen Prioritäten zugewiesen

werden, die die neuen spezifischen Ziele (einschließlich STEP) unterstützen und

➢ die Programmänderung vor dem 31. Dezember 2025 eingereicht wird

➢ die zusätzliche Vorfinanzierung wird 2026 gezahlt, wird jedoch für die Zwecke der Berechnung

für n+3 als im Jahr 2025 getätigte Zahlungen angerechnet



1. KOM-Mitteilung ‘Eine modernisierte 
Kohäsionspolitik: die Halbzeitüberprüfung‘

Flexibilitäten (V.)

• Frist für die Förderfähigkeit von Ausgaben:

➢ die Frist für die Förderfähigkeit von Ausgaben, die Kostenerstattung und die Aufhebung von

Mittelbindungen wird bis zum 31. Dezember 2030 verlängert

➢ unter der Voraussetzung, dass mindestens 15% der Programmmittel einer oder mehreren

spezifischen Prioritäten zur Unterstützung der neuen spezifischen Ziele zugewiesen werden



2. Neue EU-Initiativen

2.1. Neue EU Städteagenda

• Aktualisierung der EU Städteagenda

• Ambitionierte neue Vision zur Zukunft der Städte 

• Herausforderungen in den Bereichen Wohnraum, Klimaschutz, Digitalisierung, Mobilität, 

sozialer Inklusion und Gleichstellung 

• das Potenzial von Städten als Innovations-, Wachstumsmotoren besser erschließen

• Bestandsaufnahme und Konsolidierung der EU-Initiativen und -Instrumente, um die 

derzeitige Unterstützung für Städte zu straffen

• Öffentliche Konsultation noch bis zum 26. Mai

• https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14615-Cities-new-

policy-agenda_en

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14615-Cities-new-policy-agenda_en


2. Neue EU-Initiativen

2.2. Neue EU Startup & Scaleup Strategie

• Aktualisierung der Strategie aus dem Jahre 2016

• In Ergänzung des ‚European Innovation Acts‘ (1Q/2026)

• Öffentliche Konsultation lief bis zum 17. März 2025

• Erstes Startup & Scaleup Forum am 17. Februar 2025

• Regulatorische und nicht-regulatorische Maßnahmen für ein besseres 

Umfeld für Startups und Scaleups (z.B. ‚28stes Regime‘, Scaleup Europe Fund) 

• Veröffentlichung Ende Mai/ Anfang Juni



Vielen Dank! 
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